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1111 Planungsanlass und AufgabenstellungPlanungsanlass und AufgabenstellungPlanungsanlass und AufgabenstellungPlanungsanlass und Aufgabenstellung    

 

Für eine Fläche am südöstlichen Ortsrand der Ortslage Osenau sollen im Rahmen des 6. Ände-

rungsverfahrens des vorhandenen Bebauungsplanes Nr. 45 B „Osenau“ die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen geschaffen werden, um in einem Teilbereich eines Hausgartens ein neues Wohn-

gebäude zu errichten. 

 

Da „planungsrelevante Arten“ (nach MUNLV 2008)1 eingriffsrelevant betroffen sein können, ergibt 

sich aufgrund der Rechtslage gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie der Vorga-

ben von FFH- und Vogelschutz-Richtlinie die Notwendigkeit einer Artenschutzprüfung, Stufe I: 

Vorprüfung. Diese artenschutzrechtlichen Verbote des §44 BNatSchG sind auch bei Bebauungs-

plänen zu beachten. 

 

Wesentliche Regelungen zur Anwendung des Artenschutzes enthält die „Verwaltungsvorschrift zur 

Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) 

und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Planungs- oder Zulassungsverfahren (VV- Arten-

schutz)“ 

 

Die Maßstäbe für die Prüfung der Artenschutzbelange ergeben sich aus den in § 44 Abs. 1 

BNatSchG formulierten ZugriffsverbotenZugriffsverbotenZugriffsverbotenZugriffsverboten. In Bezug auf die europäisch geschützten FFH-Anhang 

IV-Arten und die europäischen Vogelarten ist es verboten: 

 

- Verbot Nr. 1: wild lebende Tiere zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwick-

lungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

- Verbot Nr. 2: wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-

winterungs- und Wanderungszeiten so erheblich zu stören, dass sich der Erhaltungszu-

stand der lokalen Population verschlechtert, 

- Verbot Nr. 3: Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wild lebender Tiere aus der Natur zu ent-

nehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

- Verbot Nr. 4: wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu ent-

nehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

Die nachfolgende artenschutzrechtliche Prüfung untersucht für dieses Vorhaben, ob und in welcher 

Art und Intensität geschützte/ planungsrelevante Arten betroffen sein könnten. Wenn eine Betrof-

fenheit auszuschließen ist, ist die Artenschutzprüfung mit der Vorprüfung (Stufe I) abgeschlossen 

und es ist keine vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände (Stufe II) nötig. 

 

 

                                                      
1111    In NRW planungsrelevante Arten: FFH-Anhang IV-Arten der Richtlinie 92/43/ EWG: Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 

und die europäischen Vogelarten entsprechend der Auswahlbewertung des Landesamtes für Natur, Umwelt und Ver-

braucherschutz – LANUV. 
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2222 Ausgangszustand/ Ausgangszustand/ Ausgangszustand/ Ausgangszustand/ BiotoptypenBiotoptypenBiotoptypenBiotoptypen    und Wirkfaktorenund Wirkfaktorenund Wirkfaktorenund Wirkfaktoren    

 

Der Änderungsbereich umfasst eine Fläche im Umfang von 742 m². Der Änderungsbereich mit La-

ge an der Osenauer Straße weist ein Wohngebäude eines Zweifamilienhauses mit einem Garten 

auf, der insbesondere durch Koniferen (Fichten, Scheinzypressen), kleinere Ziergehölze und eine 

Scherrasenfläche geprägt wird. Entlang eines asphaltierten Weges wird das Grundstück von einer 

immergrünen Koniferenhecke abgeschirmt. Die angrenzenden Bereiche werden durch Ein- und 

Zweifamilienhäuser mit Gärten geprägt. Im Norden befindet sich im Bereich einer ehemaligen 

landwirtschaftlichen Hofstelle eine private Pferdehaltung. Südöstlich des Änderungsbereiches be-

findet sich ein ca. 3.000 m² großer Teich, an den sich nach Nordosten der Park des Schlosses 

Osenau anschließt.  

 

 

3333 Datenrecherche Datenrecherche Datenrecherche Datenrecherche     

 

Am 03.12.2015 wurde das Fachinformationssystem „Geschützte Arten“ des LANUV abgefragt. Die 

Abfrage ergab für das betroffene MTB 4908-Quadrant 4 (Burscheid) folgende Liste planungsrele-

vanter Arten: 

Tabelle 1: Planungsrelevante Arten für das MTB 4908/Tabelle 1: Planungsrelevante Arten für das MTB 4908/Tabelle 1: Planungsrelevante Arten für das MTB 4908/Tabelle 1: Planungsrelevante Arten für das MTB 4908/4444    (Burscheid)(Burscheid)(Burscheid)(Burscheid)    

ArtArtArtArt    Status Status Status Status     ErhaltungszustandErhaltungszustandErhaltungszustandErhaltungszustand    

DeutscherDeutscherDeutscherDeutscher    NameNameNameName    Wissenschaftlicher NameWissenschaftlicher NameWissenschaftlicher NameWissenschaftlicher Name    
MTB 4908MTB 4908MTB 4908MTB 4908  
Quadrant Quadrant Quadrant Quadrant 4444    in NRW (KON)in NRW (KON)in NRW (KON)in NRW (KON)    

VögelVögelVögelVögel    

Eisvogel Alcedo atthis sicher brütend G 

Feldlerche Alauda arvensis sicher brütend U↓ 

Feldschwirl Locustella naevia sicher brütend U 

Feldsperling Passer montanus sicher brütend U 

Habicht Accipiter gentilis sicher brütend G 

Kleinspecht Dryobates minor sicher brütend G 

Mäusebussard Buteo buteo sicher brütend G 

Mehlschwalbe Delichon urbica sicher brütend U 

Mittelspecht Dendrocopos medius sicher brütend G 

Rauchschwalbe Hirundo rustica sicher brütend U↓ 

Rotmilan Milvus milvus sicher brütend U 

Schleiereule Tyto alba sicher brütend G 

Schwarzspecht Dryocopus martius sicher brütend G 

Sperber Accipiter nisus sicher brütend G 

Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus sicher brütend G 

Turmfalke Falco tinnunculus sicher brütend G 

Turteltaube Streptopelia turtur sicher brütend U↓ 
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ArtArtArtArt    Status Status Status Status     ErhaltungszustandErhaltungszustandErhaltungszustandErhaltungszustand    

DeutscherDeutscherDeutscherDeutscher    NameNameNameName    Wissenschaftlicher NameWissenschaftlicher NameWissenschaftlicher NameWissenschaftlicher Name    
MTB 4908MTB 4908MTB 4908MTB 4908  
Quadrant Quadrant Quadrant Quadrant 4444    in NRW (KON)in NRW (KON)in NRW (KON)in NRW (KON)    

Waldkauz Strix aluco sicher brütend G 

Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix sicher brütend G 

Waldohreule Asio otus sicher brütend U 

Waldschnepfe Scolopax rusticola sicher brütend G 

Wespenbussard Pernis apivorus sicher brütend U 

 

Legende zum Erhaltungszustand in NRW (Ampelbewertung)  

KON = kontinentale biogeographische Region 

G = günstig (grün) 

U = ungünstig/unzureichend (gelb) 

S = ungünstig/schlecht (rot) 

↓ = sich verschlechternd 

↑ = sich verbessernd 

 

Die Liste der aufgeführten Arten richtet sich nach der aktualisierten Liste der planungsrelevanten 

Arten. 

 

Das Informationssystem LINFOS ergab keine bekannten Vorkommen planungsrelevanter Arten im 

Plangebiet und direkt angrenzenden Bereichen. 

 

Das Plangebiet liegt in dem MTB-Quadranten 4908/4 

 

Lage der Quadranten im TK25-Messtischblatt: 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

4444 BegehungBegehungBegehungBegehung    und und und und BewertungBewertungBewertungBewertung        

 

Begehungen des Plangebietes wurden im Oktober 2015 durchgeführt. Das Plangebiet wird aus-

schließlich durch eine Doppelhaushälfte mit Garten geprägt.  

 

Bäume und sonstige Gehölze sind nicht vorhanden, die Baum- und Spechthöhlen sowie potenzielle 

Fledermausquartiere (abstehende Rinde, Baumhöhlen etc.) aufweisen könnten. In den vorhande-
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nen Ziergehölzen (z.B. Fichten, Scheinzypressen) konnten keine Vogelnester festgestellt werden.  

 

 

Vögel 

Für die im direkten Umfeld potenziell vorkommenden planungsrelevanten Vogelarten ist das Plan-

gebiet möglicherweise als Teil des Nahrungshabitats relevant. Nahrungshabitate sind nur ge-

schützt, wenn sie von essentieller Bedeutung für die lokalen Populationen sind (was hier aufgrund 

der Ausweichmöglichkeiten im Umfeld auszuschließen ist).  

 

 

Fledermäuse 

Jagende Fledermäuse sind im Umfeld aufgrund der vorhandenen Wald- und Heckenstrukturen von 

Frühjahr bis Herbst nicht auszuschließen. Für die im Umfeld potenziell vorkommenden Fleder-

mausarten besitzt der intensiv genutzte Hausgarten nur eine geringe Bedeutung als Teil des Jagd-

habitats. Nahrungs- und Jagdhabitate sind auch nur geschützt, wenn sie von essentieller Bedeu-

tung für die lokalen Populationen sind (was hier aufgrund der Ausweichmöglichkeiten im Umfeld 

auszuschließen ist). 

 

 

Amphibien 

Winterquartiere für Amphibien, die ihre Fortpflanzungshabitate in dem angrenzenden Teich haben, 

sind in dem intensiv genutzten Hausgarten mit Scherrasen und Ziergehölzen auszuschließen.  
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Gemäß der Vogelschutzrichtlinie sind grundsätzlich die Bruten aller wildlebenden Vogelarten vor 

Zerstörung zu schützen. Grundsätzlich sind notwendige Gehölzrodungen nur außerhalb der Brut-

zeit vorzunehmen, also in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28. (29.) Februar. Dies entspricht auch 

den gesetzlichen Vorgaben gemäß § 39 Abs. 5, Satz 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). 
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6666 Artenschutzfachliche Bewertung der Planung; UntersuchungsbedarfArtenschutzfachliche Bewertung der Planung; UntersuchungsbedarfArtenschutzfachliche Bewertung der Planung; UntersuchungsbedarfArtenschutzfachliche Bewertung der Planung; Untersuchungsbedarf    

 

Bei der Realisierung des Vorhabens ist davon auszugehen, dass bei planungsrelevanten Arten und 

sonstigen europäischen Vogelarten keine Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst werden.  

Es besteht kein weiterer Untersuchungsbedarf. 

 

 

 

 
 

 

Dipl.-Ing. Landespflege G. Kursawe  

Mitglied im Bund Deutscher Landschaftsarchitekten (BDLA) 
 
 
Nümbrecht, 09. Dezember 2015 
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